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Jahresbericht des
Zürch. Kant Lehrervereins pro 1930

IV. Kantonalvorstand.
Die Neubestellung des Kantonalvorstandes für die

Amtsdauer 1930 bis 1934 erfolgte in der ordentlichen
Delegiertenversammlung vom 24. Mai 1930 in Zürich.
Die getroffene Zusammensetzung findet sich im Ver-
zeiahnis der Vorstände und Delegierten in Nr. 17 des
„Päd. Beob." 1930 und im Jahresbericht pro 1929.
Fräulein Dr. Martha Sidler, Lehrerin in Zürich 7, hatte
auf 30. Juni ihren Rücktritt aus dem Kantonalvorstand
erklärt. Die wertvollen Dienste, die sie während acht
Jahren dem Z. K. L.-V. in mancher Angelegenheit und
namentlich auch als Besoldungsstatistikerin geleistet
hat, wurden ihr von Präsident Hardmeier mit herzli-
chen und anerkennenden Worten verdankt. An ihre
Stelle wählte die Versammlung Fräulein Jfe&znie
Ziehte, Lehrerin in Winterthur.

Auch im Jahre 1930 nahm der Z. K. L.-V. seinen
Vorstand trotz der Schaffung des Leitenden Aus-
schusses noch in starkem Maße in Anspruch, was schon
durch die Zahl der Sitzungen zum Ausdruck kommt;
erforderte doch die Bewältigung der vielen Geschäfte
im Berichtsjahre neben den fünf Sitzungen des Leiten-
den Ausschusses noch deren 18, von denen vier Tages-
Sitzungen waren, während im Vorjahre, da allerdings
die Institution des Leitenden Ausschusses noch nicht
bestand, 22 Sitzungen, inklusive fünf Tagessitzungen,
nötig geworden. Sehr viel Zeit und Mühe beanspruchten
wiederum die große Zahl von Zuschriften, Eingaben
und Anregungen, sowie die vielen Gesuche um Unter-
Stützungen, um Auskunft, Rat und Hilfe, die im zweiten
Halbjahre in der Hauptsache unter nachheriger Kennt-
nisgabe an den Gesamtvorstand vom Leitenden Aus-
schuß erledigt wurden. Zu diesen Geschäften kamen
u. a. hinzu die Stellungnahme zur Vorlage zu einem
neuen Gesetz über die Leistungen des Staates für das
Volksschulwesen und die Besoldungen der Lehrer, die
Neuordnung der außerordentlichen Staatszulagen, die
Reform der Lehrerbildung, die Angelegenheit der An-
rechnung der Dienstjahre, die Frage der Volkswahl der
Lehrer, sowie die vor und nach den Bestätigungswahlen
der Sekundarlehrer 1930 getroffenen Maßnahmen. Wie
bisher werden -wir über die wichtigeren Angelegen-
heiten, die den Kantonalvorstand im Jahre 1930 be-
schäftigten, unter besonderen Titeln referieren. Mit
zwei Ausnahmen fanden die Sitzungen im Zunfthaus zur
„Waag' in Zürich statt und zwar am 11. und 18. Ja-
nuar, am 1. und 15. Februar, am 1., 15. und 29. März,
am 19-, 26. und 28. April, am 17. und 31. Mai, am
14. Juni, am 12. Juli, am 16. August, am 25. Oktober,
am 8. November und am 27. Dezember. Der Leitende
Ausschuß hatte je eine Sitzung am 30. August, am

20. September, am 28. Oktober, am 25. November und
am 23. Dezember. An den vier Tagessitzungen vom
19. und 26. April, vom 16. August und 27. Dezember,
von denen die erste und dritte im Hotel „Du Lac" in
Wädenswil stattfanden, arbeitete man durchschnittlich
acht Stunden, an den Nachmittags- und Abend-
Sitzungen in der Regel vier Stunden. Drei von den
sieben Mitgliedern machten in den 18 Sitzungen des
Kantonalvorstandes 18 Absenzen, in den fünf Sitzungen
des Leitenden Ausschusses kam deren eine vor. In den
84 Stunden (1929: 10434) wurden im Kantonalvorstand
321 Geschäfte (1929: 489) behandelt, von denen etliche
ständig sind und mehrere sich durch eine ganze Reihe
von Sitzungen hinzogen. Unter dem feststehenden
Traktandum „Mitteilungen" wurden diesmal 137
(1929: 168) kleinere Angelegenheiten erledigt. Der
Leitende Ausschuß behandelte in 17 Stunden 117 Ge-
schäfte und fünf Mitteilungen. Beide Instanzen ver-
zeichnen also zusammen in 101 Stunden (1929: 104*4)
eine Erledigung von 438 Geschäften (1929: 489). Vom
Umfang der Tätigkeit des Kantonalvorstandes zeugen
auch folgende statistische Angaben: Das Kopierbuch
des Korrespondenzaktuars U.. Siegrist zeigt in diesem
Jahre auf 108 Seiten (1929: 113) 172 Schriftstücke
(1929: 163), wozu noch eine namhafte Zahl von Ein-
ladungen, Rundschreiben und Eingaben kamen. Zen-
tralquästor W. Zürrer hatte 55 (1929: 25) Korrespon-
denzen zu besorgen, und das Kopierbuch des Präsiden-
ten des Z. K. L.-V. und Chefredaktors des „Päd.
Beob.", E. Hardmeier, weist 236 (1929: 220) Korrespon-
denzen auf. Außerordentlich stark war sodann im Jahre
1930 die Beanspruchung des Präsidenten durch tele-
phonische Anfragen und Auskunfterteilungen. Für
Audienzen wurde er 54 (1929: 48 mal) in Anspruch ge-
nommen; er wurde 183 mal ans Telephon gerufen und
rief 130 mal an; Besprechungen auswärts sind in der
Geschäftskontrolle 187 (1929: 149) notiert, und 12
(1929: 11) mal war der Verband bei verschiedenen An-
gelegenheiten zu vertreten.

Nach den Statuten ist die Wahl des Präsidenten
Sache der Delegiertenversammlung, die Konstituierung
des Kantonalvorstandes hingegen seine Angelegenheit.
Als PrÖ8Mfe»f des Z. K. L.-V. war an der Delegierten-
Versammlung F. Hardmeier, Sekundarlehrer in^Uster,
bestätigt worden. In der ersten Sitzung der neuen
Amtsdauer vom 12. Juli 1930 wurden sodann die
IIorasriiwierMwgr, die -Bezeichnung der A6ordnnngen und
die Verteilung der verschiedenen Arbeiten vorgenommen.
Zum Vizepräsidenten wurde der bisherige, IV. Zürrer,
Lehrer in Wädenswil, bezeichnet, der sich zugleich
bereit erklärte, auch das Zentealgudsteral wiederum zu
übernehmen. {7. Biegris#, Lehrer in Zürich 3, behielt
seinen Posten als Korrespondenzahtetar und als Be-
richterstatter im „Päd. Beob.", und J. Bchlateer,
Lehrer in Wallisellen, wird das ProtehoZZ des Kantonal-
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Vorstandes, der Delegierten- und Generalversamm-
lungen führen. Die JftïgZiederAcmZroZZe übernahm weiter-
hin J. UZncA, Sekundarlehrer in Winterthur; die Be-

sorgung der BesoZdwwgrsstotistiÄ: wurde Fräulein Jf.
LieAZi, Lehrerin in Winterthur, übertragen, und die
ÄZeZZewvermiZZZwng wiederum Z?. ÄcAöwemAerper, Lehrer
in Zürich 3. Die für arme durchreisende Kollegen be-
stehende Unterstützungsstelle in Zürich wird weiter
von H. Schönenberger, und diejenige in Winterthur
von J. Ulrich bedient werden. Chefredaktor des „Päd.
Beob." bleibt Präsident E. Hardmeier. Als Rechnungs-
revisoren für den Kantonalvorstand wurden wiederum
U. Siegrist und H. Schönenberger gewählt. Sodann
wurden folgende AfeordwMMgen bezeichnet: Die Ver-
tretung des Kantonalvorstandes in der Gemeinnützigen
Genossenschaft Schweizer Schul- und Volkskino und in
der Arbeitsgemeinschaft zum Schutze der Jugend gegen
Schund und Schmutz in Wort und Bild, wird Präsident
E. Hardmeier, diejenige im Verein zur Förderung der
Volkshochschule des Kantons Zürich Fräulein M. Lichti
übernehmen. Der Zeitemde Am&scAm/J wurde aus E.
Hardmeier als Präsident, U. Siegrist als Korrespon-
denzaktuar, und H. Schönenberger als Protokollführer
bestellt.

V. Generalversammlung.
Nach § 19 der Statuten tritt der Z. K. L.-V. ordent-

licherweise am Schluß der Amtsdauer zur Generalver-
Sammlung zusammen, und in § 21, der die Geschäfte
der Generalversammlung umschreibt, wird unter lit. b
die Besprechung wichtiger materieller Fragen genannt.
In Nachachtung dieser Vorschriften lud der Kantonal-
vorstand vor Ablauf der Amtsdauer 1926 bis 1930 die
Mitglieder unseres Verbandes auf Samstag, den 24. Mai
1930 zu der für diesen Zeitraum geforderten ordentli-
chen Generalversammlung in die Universität Zürich
ein, und als Geschäfte bezeichnete er: 1. Die Entgegen-
nähme eines Berichtes und Antrages des Kantonalvor-
Standes über die Frage der außerordentlichen Staats-
Zulagen und 2. die Eingabe der Delegiertenversamm-
lung zum Besoldungsgesetz vor dem Erziehungsrate.
Zum Referenten über beide Angelegenheiten wurde
Präsident E. Hardmeier bestimmt. Die Tagung sollte
um 434 Uhr an die ordentliche Delegiertenversamm-
lung anschließen. Doch ihre Verhandlungen zogen sich
bis gegen 6 Uhr hinaus, und so beschloß denn die Gene-
ralversammlung auf Antrag des Vorsitzenden, in Anbe-
tracht der vorgerückten Zeit die Ausführungen über die
Staatszulagen nur summarisch anzuhören, und von
beiden Referaten durch den „Päd. Beob." Kenntnis zu
nehmen, den Eintscheid aber über ein allfälliges Ver-
langen nach gerichtlichem Austrag der Frage der außer-
ordentlichen Staatszulagen der Delegiertenversamm-
lung zu überlassen. Das Referat über die Eingabe der
Delegiertenversammlung zur Vorlage zu einem Gesetz
über die Leistungen des Staates für das Volkssehul-
wesen und die Besoldungen der Lehrer vor dem Erzie-
hungsrate erschien sodann in Nr. 9 des „Päd. Beob."
vom 21. Juni 1930 und dasjenige über die Frage der
außerordentlichen Staatszulagen in Nr. 10 vom 12. Juli
und Nr. 11 vom 26. Juli 1930. (Fortsetzung folgt)

Aus dem Erziehungsrat
4. Quartal 1930

Im 4. Quartal 1930 trat der Erziehungsrat zur 10.,
11. und 12. Sitzung zusammen. Es sei aus den drei

Sitzungen vom 24. Oktober, 28. November und 23. De-
zember folgendes erwähnt:

1. Infolge Zunahme der Zahl der Turnstunden am
Lehrerseminar in Küsnacht auf Beginn des Schuljahres
1931/32 wird es nötig werden, Prof. R. Spühler stärker
als bisher für den Unterricht an der genannten Anstalt
zu beanspruchen. Die von ihm besorgte LeiZwwgr der
ZMrawjeZAodoZogriscAera t/Zrawgre» der PrimarZeArdwits-
AawdüZoZew an der U»ivem'ZäZ wird darum Dr. K. Mülly,
Professor an der Kantonalen Handelsschule in Zürich,
übertragen.

2. Den PrimarZeArerprü/nngien an der UiMversiZaZ,
die in der Zeit vom 24. September bis zum 2. Oktober
1930 stattfanden, unterzogen sich 7 Kandidaten und
6 Kandidatinnen, die alle als Primarlehrer patentiert
werden konnten und von denen, mit Ausnahme von
zweien, sämtliche Kandidaten das zürcherische Wähl-
barkeitszeugnis erhielten.

3. Die Erziehungsdirektion hat mit Primarlehrer
Dr. Max Hartmann in Zürich 7 eine Abmachung ge-
troffen, die es ihm ermöglicht, sein Werk „Geist «wd
A"ra/f unserer FoZAascAitZe" den Angehörigen des zürche-
rischen Lehrerstandes vom 1. Dezember 1930 an zum
Vorzugspreis von Fr. 5.70 abzugeben.

4. Um GetväAruwgr vom Stipendie« und JVeipZäfzem am
der Universität für das Wintersemester 1930/31 sind
68 Gesuche eingegangen und zwar von 45 bisherigen
und 23 neuen Bewerbern. Der Gesamtbetrag der aus
dem Staatskredit an 53 Bewerber bewilligten Stipen-
dien mit Einschluß der Kollegiengelder beläuft sich auf
Fr.19,015, und aus dem Stipendienfonds wurden 15 Be-
Werbern Fr. 3900 gewährt.

5. Da sich für den PriiraarZeAraîmtsEurs am der Uni-
versitä# auf das Wintersemester 1930/31 24 Kandidaten,
17 männliche und 7 weibliche, angemeldet hatten,
wurde dem Leiter der didaktischen Übungen für die
Einführung der Lehramtskandidaten in die Unterrichts-
praxis in Dr. R. Honegger, Primarlehrer in Zollikon,
eine zweite Hilfskraft beigegeben.

6. Wiederum ist von der ErricAZumg meuer LeArsteZZem

zu berichten. So soll die Primarschule Altikon, deren
Schülerzahl schon seit einigen Jahren über 70 betrug
und mutmaßlich bis 1935 nicht unter 70 sinken wird,
auf Beginn des Schuljahres 1931/32 geteilt werden, und
Oerlikon, wo gegenüber dem laufenden Schuljahr auf
1931/32 mit einer Zunahme von 150 Schülern gerechnet
wird, wurden in Entsprechung eines Gesuches vier neue
Lehrstellen bewilligt, von denen eine zur Trennung der
Spezialklasse dienen soll, die bereits 26 Schüler zählt
und keine mehr aufnehmen kann; die drei andern Lehr-
stellen gedenkt man den Klassen 4 bis 6 zuzuweisen,
deren Schülerzahl sodann durchschnittlich auf 43
reduziert wird, während die Klassen 1 bis 3 noch
immer eine solche von 48 haben werden. Im weitern
wurden zwei neue Lehrstellen an der Primarschule Alt-
Stetten genehmigt und eine zweite in Maschwanden,
dessen Achtklassenschule zu Beginn des Schuljahres
1931/32 61 Schüler zählen wird, und bis 1934/35 auf
78 Schüler anzusteigen scheint. Je eine neue Primär-
lehrsteile wurde bewilligt für Kilchberg, Thalwil, Hin-
wil, Dübendorf und Wallisellen.

7. Am 9. Juli 1929 nahm der Erziehungsrat Kennt-
nis von dem durch die Sekundarlehrerkonferenz des
Kantons Zürich eingereichten Lehrmittel „English
for Swiss Boys and Girls, a modern elementary Gram-
mar" von Sekundarlehrer Ulrich Schultheß in Illnau.
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Die Behörde machte die Einreihung des Buches unter
die emp/oAZewem «wd swZwewriomerfe« XeArraitteZ ab-
hängig vom Ergebnis einer weiteren Probezeit zur
Festsetzung seiner Verwendbarkeit. Der Vorstand
der genannten Konferenz berichtete am 27. Oktober
1930, die anderthalb Jahre, während denen das Lehr-
mittel an zahlreichen dritten Klassen im Gebrauche
gewesen sei, hätten gezeigt, daß es ausgezeichnete
Dienste leiste, worauf in der Sitzung vom 28. Novem-
ber 1930 auf Antrag der Kommission für den Kantona-
len Lehrmittelverlag beschlossen wurde, dem im Ver-
lag der Sekundarlehrerkonferenz erscheinenden Lehr-
buch die nachgesuchte Empfehlung und Unterstützung
zuzusichern.

8. Das vom eben genannten Verlag herausgegebene
KtrngMgariowsMZmngsfrucA „Le verbe français" von Prof.
Dr. A. Sechehaye wurde in der gleichen Sitzung auf
Zusehen hin unter die empfohlenen und subventionier-
ten Lehrmittel aufgenommen. Nach seiner Auspro-
bierung ist dem Erziehungsrat von der Sekundarlehrer-
konferenz ein Bericht über die Verwendbarkeit des
Lehrmittels einzureichen, gestützt auf welchen die Be-
hörde entscheiden wird, ob es in den umgearbeiteten
„Cours pratique" von Hans Hösli aufgenommen werden
soll.

9. Anläßlich der Obligatorischerklärung der Lese-
bûcher für das 4. bis 6. Schuljahr sprach der Erziehungs-
rat auf den Antrag der vorberatenden Kommission den
Wunsch aus, es möchte Lehrer G. Merki in Männedorf,
ähnlich den von ihm seinerzeit zu den Lesebüchern von
A. Lüthi herausgegebenen Heften unter Anpassung an
die neuen Lehrmittel Skizzen erstellen und heraus-
geben. Dies geschah, und es ist zu erwarten, daß die
neuen Heftchen, die unter dem Titel FoZ&szeicAeMseAwfc

im Verlag von Hermann Bebie in Wetzikon erscheinen,
ein treffliches Mittel sein werden, den Unterricht zu
vertiefen und anschaulich zu gestalten. Die Kommission
für den Kantonalen Lehrmittelverlag beantragte daher
dem Erziehungsrate, die Volkszeichenschule von G.
Merki unter die empfohlenen und subventionierten
Lehrmittel aufzunehmen, was die Behörde in ihrer
Sitzung vom 28. November 1930 auch tat.

10. Die Elementarlehrerkonferenz des Kantons Zü-
rieh, deren Bestrebungen gleich denjenigen der Sekun-
darlehrerkonferenz die Beaehtung und Anerkennung
des Erziehungsrates gefunden haben, ersuchte um
einen Staatsbeitrag an die Kosten der Herausgabe einer
-RecAera/iôeZ für das erste Schuljahr. Die seit einiger Zeit
schon angeschnittene Frage der Uwigeatattwig des
.KecÄewMwZemcAZes ist von den Lehrern der Unterstufe
energisch an die Hand genommen wordèn. Sie sollte
aber von sämtlichen Schulstufen behandelt werden,
damit ein organisch gefügtes Programm aufgestellt und
methodisch bearbeitet werden kann. Die Schaffung
einer Eeehenfibel für die erste Klasse ist aber dennoch
zu begrüßen, und wenn das Lehrmittel, wie es im Ge-
suchheißt, „von jetztgeltenden Grundsätzen abweicht",
so ist es besonders nötig, daß es im Unterricht gründ-
lieh geprüft wird. Dabei wird es sich zugleich zeigen, ob
es zweckmäßig ist, der ersten Primarklasse in einem
Lehrmittel den Weg im Rechenunterricht zu weisen,
oder ob die im Kanton Zürich seit Jahrzehnten befolgte
Praxis weiterhin bestehen soll, dem Lehrer die Wahl des

Weges in den beiden ersten Schuljahren zu überlassen.
So beschloß denn der Erziehungsrat gemäß dem An-

trage der Kommission für den Kantonalen Lehrmittel-

verlag, 1. der Elementarlehrerkonferenz an die Kosten
der Drucklegung des Entwurfes einer Rechenfibel einen
Staatsbeitrag von 400 Fr. zu gewähren; 2. auf Zusehen
hin den im Verlage der genannten Konferenz erschei-
nenden Rechenfibelentwurf unter die empfohlenen und
staatsbeitragsberechtigten Lehrmittel aufzunehmen;
3. den Vorstand der Konferenz einzuladen, auf Ende
Juni 1934 der Erziehungsdirektion einzuberichten,
welche Erfahrungen mit der Rechenfibel gemacht wor-
den und ob es für die ersten Schuljahre zweckmäßig
sei, eine solche einzuführen und 4. die Elementarlehrer-
konferenz zu ersuchen, sich mit der Real- und der
Sekundarlehrerkonferenz in Verbindung zu setzen, um
gemeinsam die Frage der Reorganisation des Rechen-
Unterrichtes in der zürcherischen Volksschule zu prüfen
und der Erziehungsdirektion hierüber bis Ende 1931 zu
berichten.

11. Die $e&ww<farZeArer&<m/ereraz erhielt unter Ver-
dankung ihrer Tätigkeit für das Jahr 1930 einen Staats-
beitrag von 500 Fr.

12. Das Schulkapitel Dielsdorf erhielt an die Franken
451.10 betragenden Kosten eines Kurses zur E»»/mA-
rwwg ira die HaWigerscAri/f, wozu noch Fr. 199.25 für
Fahrtauslagen kamen, einen Staatsbeitrag von 250 Fr.
Die Leitung des von 19 Lehrern und Lehrerinnen be-
suchten Kurses, der zehn Übungsnachmittage zu vier
Arbeitsstunden umfaßte, besorgte Primarlehrer Ad.
Rüegg in Zürich. - Dem Lehrerverein Winterthur, dem
aus der Veranstaltung von drei Kursen in der Reform-
schrift, ungerechnet die Fr. 250.70 betragenden Fahrt-
auslagen einzelner Teilnehmer, eine Ausgabe von
Fr. 1152.30 erwuchs, wurde ein Staatsbeitrag von
350 Fr. zugesprochen. Diese Kurse wurden von Sekun-
darlehrer R. Brunner und Primarlehrer P. von Moos in
Winterthur geleitet und wurden von 56 Lehrkräften
besucht. An beiden Orten geschah die Ausrichtung des
Staatsbeitrages in der Meinung, daß daraus in erster
Linie die Fahrtkosten zurückvergütet werden.

13. In der Sitzung vom 28. November 1930 wurde
der Beitrag an die Kosten des im Frühling 1930 von der
Schweizerischen Gesellschaft für Erziehung und Pflege
Geistesschwacher in Zürich durchgeführten Forita'Z-
dMwgsfcitrses /i'tr LeArArö/ite a» EpeziaZAtassera wwZ An-
statten /wr /ScAw?acA6egaZ><e von Fr. 500.- auf Fr. 750.-
erhöht.

14. Vom 20. bis 22. Juni 1930 war vom Schweizeri-
sehen Verein abstinenter Lehrer und Lehrerinnen in
Zürich ein schweizerischer LeArerfrittfnngsAnrs zur Ein-
/«Arang in die AZAoAoZ/rage nnd in die MeiAodiA des
arariaZAoAoZiseAera UnierricAfo veranstaltet worden, der
von gegen 300 Personen besucht war. Außer der Be-
Zahlung des Kursgeldes im Betrage von 200 Fr., das
der Staat für die dem zürcherischen Lehrerstand ange-
hörenden Teilnehmer übernahm, wurde dem genannten
Verein auf sein Gesuch hin vom Erziehungsrat noch
ein Staatsbeitrag von 200 Fr. ausgerichtet.

15. Mit Zuschrift vom 8. September 1930 erhob der
Kirchenrat Protest gegen die Beschlüsse, welche die
Zentralschulpflege Zürich am 10. Juli 1930 des ScAwZ-

geAetes wegen gefaßt hat. Der Kirchenrat wünschte,
daß der Erziehungsrat die ihm gutscheinenden Maß-
nahmen treffe, um Beschlüsse, wie sie von der Zentral-
schulpflege der Stadt Zürich gefaßt wurden, unwirksam
zu machen. Die angefochtenen Beschlüsse der Stadt-
zürcherischen Schulbehörde lauten :

23



1. Im Hinblick auf die gemachte Erhebung •wird kein
allgemeines Schulgebetverbot ausgesprochen, obwohl
die rechtliehe Zulässigkeit eines solchen durch zwei
Gutachten bejaht wird.

2. Nach Vorschlag des städtischen Lehrerkonventes
untersagt die Zentralschulpflege das Schulgebet nur
denjenigen Lehrern und Lehrerinnen, welche die
Glaubens- und Gewissensfreiheit von Schülern und
Eltern verletzen.

3. Im „Amtsblatt der Stadt Zürich" wird jeweilen
zu Beginn des Schuljahres eine Publikation erlassen,
die den Eltern mitteilt, daß Sittenlehre und Religions-
unterrieht keine obligatorischen Schulfächer sind. Nach
den Artikeln 27 und 49 der Bundesverfassung haben
die Eltern das Recht, ihre Kinder durch eine schrift-
liehe Mitteilung bei der betreffenden Kreisschulpflege
von diesem Fache zu befreien. Das gleiche gilt für das
Schulgebet, das eine konfessionelle Handlung ist, zu
der niemand gezwungen werden darf.

4. Sofern Gesuche von Eltern oder Besorgem für
Dispensation ihrer Kinder vom Schulgebet vorliegen,
ist den betreffenden Lehrern von den Kreisschulpflegen
innerhalb der Schulzeit die Abhaltung des Sehulgebetes
zu untersagen.

5. Diese Anordnungen gelten für alle Stufen der
Volksschule, für die Kindergärten, die Mädchenhand-
arbeit und den Hauswirtschaftlichen Unterricht.

Die Erziehungsdirektion holte ein Gutachten des
Rechtskonsulenten des Regierungsrates ein. Dieser
kommt zum Schlüsse, daß die Beschlüsse der Zentral-
schulpflege Zürich rechtlich nicht anfechtbar seien.
Es deckt sich damit in den Ergebnissen mit den Gut-
achten, welche die Stadt Zürich von ihrem Rechts-
konsulenten und von Prof. Dr. Burkhardt in Bern ein-
geholt hatte. Damit fiel für den Erziehungsrat die Mög-
hchkeit dahin, gegen die Beschlüsse der Zentralschul-
pflege vorzugehen, und so beschloß er in seiner Sitzung
vom 28. November 1930, es könne dem Gesuche des
Kirchenrates keine Folge gegeben werden.

16. In der Sitzung vom 23. Dezember wurde den
ZeAreroemreere ZäricA und IFtKierfAwr ihre der Fortbil-
dung der Lehrerschaft dienende Tätigkeit verdankt und
ihnen Staatsbeiträge von 1000 Fr. beziehungsweise von
250 Fr. ausgerichtet.

17. Aus den Berichten der LeArerfwrrciiemwe ergab
sich, daß diese auch im Jahre 1930 wiederum eine er-
freuliehe Tätigkeit entfaltet haben, wofür ihnen, den
Leitern und dem Inspektor, Prof. R. Spühler in Küs-
nacht, angelegentlicher Dank gezollt wurde. An Staats-
beitrügen erhielten: Affoltern Fr. 475.—; Bülach
Fr. 685.—; Hinwil Fr. 735.—; Horgen Fr. 515.—;
Ldmmattal Fr. 555.—; Meilen Fr. 520.—; Oerlikon-
Glattal Fr. 830.—; Pfäffikon Fr. 665.—; Uster
Fr. 525.—; Winterthur und Andelfingen Fr. 1345.—;
Zürich Fr. 1144.— und der Seminarturnverein Küs-
nacht Fr. 300.—, somit alle Turnvereine Zusammen
Fr. 8294.—.

18. Dem Ziceigcerem ZüricA des /ScAtceizeriscAe»
Fereiras oAsriraewfer LeArer «rni XeArermwe» wurde für
das Jahr 1930 unter Verdankung seiner Tätigkeit ein
Staatsbeitrag von 200 Fr. bewilligt.

19. Über den vom Erziehungsrat durchberatenen
.EWimr/ zw ewiewi Geseiz «éer die AwsiiZdw«# »ow LeAr-

Arâ/iew- a» der FoZfcsscAwfe, der nun beim Regierungsrat
liegt, werden wir in der nächsten Delegiertenversamm-
lung des Z. K. L.-V. sprechen und sodann das Referat
den Mitgliedern im „Päd. Beob." Zur Kenntnis bringen.

Familienzulagen
Die Anregung in Nr. 1 des „Pädagogischen Beob-

achters" verdient die volle Beachtung der gesamten
zürcherischen Lehrerschaft. Nicht nur deswegen, weil
es schwer hält, „vorzüglich qualifizierte Lehrkräfte
männlichen Geschlechtes für die Stadt Zürich zu ge-
winnen". Es will uns scheinen, es sei doch wohl in
Zürich schon w 1914 möglich gewesen, gut qualifizierte
Lehrer in den Dienst der Stadt zu bringen. Warum soll
das heute - nachdem sich die ungesunden Bewerbungs-
Verhältnisse der Kriegs-und Nachkriegsjahre wieder dem
normalen Stand angepaßt haben- minder möglich sein?

Wenn sich heute viele bestqualifizierte Lehrkräfte
der Landschaft nicht in die Stadt „melden", so mag
der Grund oft in den persönlichen oder unpersönlichen
Erfahrungen früherer Bewerbungen zu suchen sein.
Nicht selten wird eine Berufung ohne Aussehreibung
in eine größere Gemeinde der Anmeldung in einen-
städtischen Schulkreis vorgezogen.

Auch heute noch läßt sich Jahr für Jahr feststellen,
daß Kollegen mit zehn- bis zwanzigjähriger Wirksam-
keit vom Lande in die Stadt oder Stadtnähe übertreten.
Sicher sind 90% dieser Spätzüger solche, die den Weeh-
sei aus wirtschaftlichen Gründen vornehmen, vor allem
oder vielleicht einzig wegen der Fürsorge um die her-
anwachsenden Kinder. Das scheint mir Grund genug
zu sein, um auch für Landverhältnisse die Frage des
Familienlohnes beziehungsweise der Familien- und
Kinderzulage gründlich zu prüfen. Wohl ist es lebhaft
zu begreifen, wenn der Einsender W. H. in erster Linie
an stadtzürcherische Revision denkt, um das tatsäch-
lieh bestehende Manko gegenüber den Besoldungen von
Winterthur, Zollikon, Kilchberg und vielleicht noch
andern Gemeinden in gerechter Weise auszugleichen.
Aber wir dürfen bei dieser Gelegenheit doch daran er-
irinern, daß sich in der Hauptstadt der Grundsatz
Geltung verschafft hat, es sei jede Tätigkeit des Lehrers
im Dienste der Schule außerhalb des Stundenplanes,
wie erweiterter Turnunterricht, Schwimmen, Ferien-
Wanderungen usw. gebührend Zu entschädigen. Außer-
halb der Städte weiß man wohl an den wenigsten Orten
von solchen Vergütungen. Ja, man rechnet diese Ob-
liegenheiten zu den selbstverständlichen, vornehmen
Pflichten des Lehrers.

Bei der seinerzeitigen Auflage des verworfenen Schul-
leistungsgesetzes hat sich in den Kreisen derLandlehrer
eine gewisse Mißstimmung gegen die vorgesehene Ord-
nung der Gemeindezulagen geltend gemacht, und der
Kantonale Lehrerverein hat diese Frage einer beson-
dem Delegiertenversammlung zu erneuter Aussprache
und Beschlußfassung vorgelegt. Schon damals ist darauf
hingewiesen worden, daß die Landlehrerschaft eine Be-
soldungsreform in der Richtung des Soziallohnes als
wünschbar betrachte. Heute ist nur beizufügen, daß
eine derartige Reform die Zustimmung des Volkes eher
gefunden hätte - und finden würde -, als die Erhöhung
des Grundgehaltes. IT. Oe.

REDAKTION: E. Hardmelsr, Sekimdsriehrer, Uster; W. ZQrrer, Lehrer, Wädenswil; U. Siegrlst, Lehrer, Zürich 3; J. Sehtattsr, Lehrer, Wallisellen;
H. Sch&nenberger, Lehrer, Zürich S; J. Ulrich, Sekondarlehrer, Winterthur; M. Lichtl, Lehrerin, Winterthur.
Xhwndiamn lind en die «rmt^emmt« Stelle m «inerteren. — DRUCK: Art. Insätat Orell FüAli, Zürich.
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